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§ 11 SchUG-BKV Modulbildung,
Lehrfacherverteilung

SchUG-BKYV - Schulunterrichtsgesetz fur Berufstatige, Kollegs und Vorbereitungslehrgange

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

1. (1)Die Studierenden sind vom Schulleiter unter Bedachtnahme auf die Vorschriften der Schulorganisation sowie
allfalliger vom Lehrplan abweichender individueller Modulwahlen der Studierenden (8§ 12) in Module einzuteilen
(Modulbildung).

2. (2)Der Schulleiter hat fur jedes Halbjahr die lehrplanmaRigen Wochenstunden der Module den einzelnen Lehrern
unter Beachtung padagogischer und didaktischer Grundsatze, unter Bedachtnahme auf die Vorschriften Uber die
Lehrverpflichtung oder den Lehrauftrag und tber die Lehrbefahigung sowie unter Bertcksichtigung allfalliger
hiermit vereinbarer Winsche von Lehrern zuzuweisen (Lehrfacherverteilung).

3. (3)Die Lehrfacherverteilung ist der zustandigen Schulbehdrde zur Kenntnis zu bringen.

In Kraft seit 01.09.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/schug-b/paragraf/12
file:///

	§ 11 SchUG-BKV Modulbildung, Lehrfächerverteilung
	SchUG-BKV - Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge


